
Die gesetzlichen Regelungen des Werkvertragsrechts wurden den Anforderungen
an das Baugeschehen nicht gerecht. Sie waren nicht ausreichend Grundlage für die
komplexen, auf einen längerfristigen Erfüllungszeitraum angelegten Bauverträge.
Der Gesetzgeber wollte das Baurecht nicht länger den AGB-ähnlichen Regelungen

der VOB/B, die von einer privaten Organisation verfasst wird, überlassen. Einer der
Hauptgründe war sicherlich, dass sich die Autoren der VOB/B in durchaus „überheb-
licher Art und Weise“ geweigert haben, die Rechtsprechung zu den umfangreichen
AGB-rechtswidrigen Regelungen einzuarbeiten. Die VOB/B war damit im privaten
Baubereich und auch im Geschäftsverkehr zwischen den Baubetrieben untereinander
in großen Teilen nicht mehr sinnvoll und rechtssicher einsetzbar.
Das neue Recht sieht zudem einen stärkeren Verbraucherschutz vor. Ein Verbrau-

cher wendet für die Errichtung oder den Umbau eines Hauses häufig einen wesent-
lichen Teil seiner wirtschaftlichen Ressourcen auf. Unerwartete Mehrkosten, eine
nicht rechtzeitige Fertigstellung des Baues oder die Insolvenz des beauftragten Bau-
unternehmens können daher gravierende Folgen haben. Es war deswegen ein be-
sonderes Anliegen des Gesetzgebers, den Verbraucherschutz in diesem Bereich zu
verbessern.
Neben den verbesserten Regelungen zum Baurecht sind auch erstmalig Regelun-

gen zu Architekten- und Ingenieurverträgen in das Gesetz aufgenommen worden.
Gerade bei diesen Verträgen stellt sich eine Reihe von speziellen Fragen. Dies gilt
sowohl im Hinblick auf ihre Einordnung in das Werkvertragsrecht als auch bezüglich
des Haftungsverbundes mit Bauerrichtungsverträgen.
Mit dem neuen Baurecht wird vom Gesetzgeber der Versuch unternommen, den

umfangreichen Baubereich rechtssicherer als bisher zu regeln. Ob dies gelungen ist,
wird die Zukunft zeigen. Einige Regelungen sind sehr „sperrig“ und scheinen für eine
praktikable Abwicklung nicht unbedingt geeignet zu sein, wie z. B. die Abnahmere-
gelungen des § 640 BGB.
Das Buch verzichtet im Gegensatz zu den früheren Ausgaben auf die Darstellung

der VOB/B. Diese weiterhin als Rechtsgrundlage einzusetzen, erscheint wegen ihrer
Nichtübereinstimmung mit dem AGB-Recht und auch offensichtlichen Verstößen
gegen geltendes Recht (z. B. Verjährungsfristen) nicht mehr sinnvoll.
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Das neue Bauvertragsrecht1

Teil 1 – Der Bauvertrag

1.1  Einleitung

Im neuen Bauvertragsrecht (§§ 650a bis 650h BGB) werden die im alten Werkver-
tragsrecht Werkvertrag verstreut gewesenen bauvertraglichen Vorschriften zusam-
mengefasst und ergänzt. Neu aufgenommen worden sind eine Definition des Bau-
vertrages (§ 650a BGB), Regelungen zur Änderung des Vertrages und zum Anord-
nungsrecht des Bestellers (§ 650b BGB) sowie Vorgaben für die Preisberechnung bei
Mehr- und Minderleistungen (§ 650c BGB). Außerdem wurden die Vorschriften der
bisherigen §§ 648 Abs. 1 und 648a BGB zur Sicherungshypothek und zur Bauhand-
werkersicherung weitgehend unverändert in die neuen §§ 650e und 650f BGB über-
nommen. In § 650g BGB werden Regelungen über die Zustandsfeststellung für den
Fall, dass die Abnahme verweigert wird, vorgegeben. § 650h BGB führt zudem ein
generelles Schriftformerfordernis für die Kündigung von Bauverträgen ein.
Das alte BGB enthielt keine Definition dazu, was unter einem Bauvertrag, insbe-

sondere zur Abgrenzung zum „einfachen“ Werkvertrag, zu verstehen war. Im Zuge
der Reform des Bauvertragsrechts, mit der eine systematische Neugliederung zur
Klarstellung und eine Reihe von Spezialregelungen für Bauverträge aufgenommen
wurden, ist nun eine auf die bisherige Rechtsprechung aufbauende Definition ein-
gefügt worden.

1.2  Die gesetzlichen Regelungen zum Bauvertrag

§ 650a BGB – Bauvertrag
(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung
oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Für den Bauvertrag
gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.

(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die
Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeu-
tung ist.

In § 650a Abs. 1 BGB wird der Begriff des Bauvertrages als ein Vertrag über die Her-
stellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder zum Umbau eines Bauwerks,
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einer Außenanlage oder eines Teils davon definiert. Angeknüpft wird damit zum
einen an den Begriff des Bauwerkes, wie er bisher § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB verwen-
det wurde, zum anderen wird auf den Begriff der Außenanlage Bezug genommen,
der sich im alten Recht in § 648a BGB wieder fand.
Durch § 650a Abs. 2 BGB wird geregelt, wann ein Vertrag über die Instandhaltung

eines Bauwerkes als Bauvertrag anzusehen ist. Dies soll aber nur der Fall sein, wenn
das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch des Bauwerkes von wesentlicher Bedeutung ist. Nur unter diesen Vorausset-
zungen kann davon ausgegangen werden, dass es sich nach Vertragsdauer und -um-
fang um einen auf längerfristige Zusammenarbeit angelegten Vertrag handelt, bei
dem die Anwendung der speziellen bauvertragsrechtlichen Vorschriften gerechtfer-
tigt ist. Unter Instandhaltung sind Arbeiten zu verstehen, die zur Erhaltung des Soll-
Zustandes des Bauwerkes dienen, vergleichbar der Regelungen in § 2 Abs. 9 der
HOAI und § 1 VOB/A. Instandhaltungsarbeiten, die für Konstruktion, den Bestand
oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Bauwerkes von wesentlicher Bedeu-
tung sind, können etwa Pflege-, Wartungs- und Inspektionsleistungen sein, die der
Erhaltung und/oder der Funktionsfähigkeit des Bauwerkes dienen. Erfasst werden
z. B. Verträge zur Inspektion von Brücken oder zur Pflege und Wartung von tragen-
den oder sonst für den Bestand des Bauwerks wichtigen Teilen.
Ob darunter auch Schönheitsreparaturen fallen, bleibt im Unklaren. Bei wörtlicher

Auslegung dürften diese Arbeiten nicht unter die Regelungen des neuen Bauver-
tragsrechts zu fassen sein.

1.3  Änderung des Leistungsumfanges

§ 650b BGB – Änderung des Vertrages; Anordnungsrecht des Bestellers
(1) Begehrt der Besteller
1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2) oder
2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, streben die Ver-

tragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende
Mehr- und Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr-
oder Mindervergütung zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn
ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vor-
gänge für die Unzumutbarkeit einer Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 geltend, trifft ihn die
Beweislast dafür. Trägt der Besteller die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der
Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebotes über die Mehr-
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oder Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die für die Änderung erforderliche Pla-
nung vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. Begehrt der Besteller
keine Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650c Abs. 1 Satz 2 kein Anspruch auf Ver-
gütung für vermehrten Aufwand zusteht, streben die Parteien nur Einvernehmen über die Än-
derung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung.

(2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Unternehmer
keine Einigung nach Abs. 1, kann der Besteller die Änderung in Textform anordnen. Der Unternehmer
ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzukommen, eine Anordnung nach Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung zumutbar ist. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

Der neue § 650b BGB normiert Vorgaben für ein Anordnungsrecht des Bestellers bei
Bauverträgen. Die alten werkvertraglichen Regelungen kannten kein Anordnungs-
recht des Bestellers. Es wurde dem auf eine längere Erfüllungszeit angelegten Bau-
vertrag mit komplexen Bauabläufen häufig nicht gerecht, insbesondere wenn wäh-
rend der Ausführung des Baues Veränderungen eintraten. Insoweit sind bewährten
Regelungen aus den Absätzen 3 und 4 des § 1 VOB/B übernommen worden.
Gemäß § 650b Abs. 1 BGB soll der Unternehmer Gelegenheit haben, vor einer vom

Besteller begehrten Änderung seines Leistungsumfanges seine daraus folgenden
Mehrkosten in Form eines Nachtragsangebotes geltend zu machen, worüber die Par-
teien dann zu verhandeln haben. Diese Verhandlungen dürfen allerdings nicht dazu
führen, dass das Baugeschehen dadurch über Gebühr verzögert wird. Der neu gefasste
§ 650b Abs. 2 Satz 1 BGB sieht eine zeitliche Grenze der Verhandlungspflicht vor.
Neu ist auch, dass das Gesetz für Anordnungen nach § 650b BGB im Interesse der

Rechtssicherheit die Textform vorschreibt (§ 650b Abs. 2 Satz 1 BGB).
Das Formerfordernis soll klarstellende Funktion haben, insbesondere auch der bes-

seren Beweislast dienen, sowie den Besteller vor möglicherweise übereilten Anord-
nungen schützen.
Falls eine Anordnung nicht in der vorgeschriebenen Form erfolgt, ist sie gemäß

§ 125 BGB nichtig!
In Fällen, in denen nach einer mündlichen Anordnung gebaut wird und sich der

Besteller später auf die Formnichtigkeit der Anordnung beruft, müssen die Parteien
zu den ursprünglich vereinbarten Leistungen zurückkehren. Der Unternehmer hat
keinen vertraglichen Vergütungsanspruch für die zur Erfüllung der Änderung er-
brachten Mehrleistungen. Die Rückabwicklung hat vielmehr nach Bereicherungs-
recht zu erfolgen. Das bedeutet insbesondere, dass der Unternehmer lediglich Wert-
ersatz verlangen kann, wenn eine erbrachte Mehrleistung wegen ihrer Beschaffen-
heit nicht herausgegeben werden kann (§ 818 Abs. 2 BGB).



Teil 2 – Der Verbraucherbauvertrag

2.1  Einleitung

Mit der Reform des Bauvertragsrechts ist der neue Verbraucherbauvertrag eingeführt
worden. Die gesetzlichen Regelungen finden sich unter §§ 650i bis 650n BGB.
Mit der Neuregelung des Bauvertragsrechts wird ein eigenständiges Widerrufs-

recht für Verbraucherverträge installiert. Es spielt dabei keine Rolle mehr, ob der Ver-
braucher den Besuch des Unternehmers herbeigeführt und/oder ob eine etwaige
Überrumpelungsaktion vorgelegen hat. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Verbraucherbauvertrag vor, sind die §§ 650i ff. BGB anzuwenden.
Der neue Verbraucherbauvertrag betrifft nur einen Teil der am Bau beteiligten

Unternehmen. Er ist auf Baufirmen anzuwenden, die für Verbraucher schlüsselfertig
bauen, im Wesentlichen also Häuser erstellen. Die Mehrzahl der Baubetriebe und
Handwerksfirmen sind davon nicht betroffen.
Der Verbraucherbauvertrag bezieht sich auch nicht auf Architekten- und Ingenieur-

leistungen. Für diese Leistungen gilt das übliche Verbraucherrecht.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die Rechtsgeschäfte zu Zwecken abschließt,

die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tä-
tigkeit zugerechnet werden können. Durch das neu eingeführte Wort „überwiegend“
wird klargestellt, dass Verbraucher auch derjenige ist, der ein Rechtsgeschäft zu ge-
werblichen oder selbstständigen beruflichen Zwecken abschließt, wenn diese nicht
überwiegen. Durch die Rechtsprechung ist klargestellt, dass rechtsgeschäftliches Han-
deln einer natürlichen Person grundsätzlich als Verbraucherhandeln anzusehen und
dass in Zweifelsfällen zugunsten der Verbrauchereigenschaft zu entscheiden ist.
Auch mehrere Personen können als Gemeinschaft Verbraucher sein. So hat der BGH

entschieden, dass auch einer WEG Verbrauchereigenschaft zukommt, wenn ihr min-
destens eine natürliche Person angehört (BGH, Urteil vom 25.03.2015 – VIII ZR
243/13).
Nicht jeder Bauvertrag mit einem Verbraucher ist auch Verbraucherbauvertrag!

Verbraucherbauverträge im Sinne des Gesetzes sind Verträge, durch die der Unter-
nehmer von einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen
Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden verpflichtet wird (§ 650i BGB).
Mit dem Begriff Neues Gebäude sind Wohnungen und deren Nebengebäude ge-

meint. Nicht erfasst werden sonstige Bauwerke und Außenanlagen.
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Als Verbraucherbauverträge kommen nur solche Verträge in Betracht, bei denen
sämtliche Leistungen aus einer Hand kommen, also von Generalunternehmern
und/oder Generalübernehmern. Die Errichtung eines neuen Gebäudes durch Ein-
zelvergabe stellt kein Verbraucherbauvertragsverhältnis dar, sondern lediglich
einen Verbrauchervertrag nach § 312 ff. BGB.
Erhebliche Umbaumaßnahmen müssen ebenfalls aus einer Hand erbracht werden.

Der Gesetzestext definiert zwar nicht genau, was unter erheblichen Umbaumaßnah-
men zu verstehen ist, nach der Gesetzesbegründung muss es sich dabei aber um
Baumaßnahmen handeln, die dem Bau eines neuen Gebäudes vergleichbar sind. Ge-
dacht ist an Baumaßnahmen, bei denen z. B. nur die Fassade eines alten Gebäudes
erhalten bleibt. Maßgeblich sind Umfang und Komplexität sowie das Ausmaß des
baulichen Eingriffes in die Gebäudesubstanz.
Verträge zur Errichtung von Anbauten – z. B. einer Garage oder eines Wintergar-

tens – sowie die Instandsetzung bzw. Renovierung von Gebäuden werden von dieser
gesetzlichen Regelung nicht erfasst.

2.2  Die gesetzlichen Regelungen zum Verbraucherbauvertrag

§ 650i Verbraucherbauvertrag
(1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem Verbraucher
zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden
Gebäude verpflichtet wird.

(2) Der Verbrauchervertrag bedarf der Textform.

(3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels.

Das neue Recht für die Regelungen zum Verbraucherbauvertrag schließt an die
Vorgaben der EU-Verbraucherrechterichtlinie vom 25.10.2011 (ABl. L304 vom
22.11.2011, Seite 64) zu den vorvertraglichen Informationspflichten an. Danach ist
der Verbraucher vor Vertragsverschluss über die wesentlichen Eigenschaften der
Leistung zu informieren (Artikel 5, Abs. 1, Buchstabe a). Ausgenommen vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie sind Verträge über den Bau von neuen Gebäuden und
erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden (Artikel 3, Abs. 3, Buch-
stabe f); Artikel 6, Abs. 1, Buchstabe a). Diese Ausnahme ermöglicht es dem deut-
schen Gesetzgeber, nicht nur für diesen Bereich eigene weitergehende Vorgaben zur
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